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(54) ROTORSPINNMASCHINE SOWIE VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER 
ROTORSPINNMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft eine Rotorspinnmaschine
sowie ein Verfahren zum Betreiben einer Rotorspinnma-
schine mit einer Steuereinrichtung, einer Offenend-Ro-
torspinneinrichtung und einer wenigstens zwei Faser-
bänder in die Offenend-Rotorspinneinrichtung einspei-
senden Zuführeinheit, die eine Auflösewalze zum Auflö-
sen von Faserbändern und eine Einspeisevorrichtung
mit einer ersten und einer zweiten, unabhängig vonein-
ander mittels der Steuereinrichtung betreibbaren Spei-
sewalze für ein erstes Faserband und ein zweites Faser-
band aufweist. Um eine Rotorspinnmaschine sowie ein
Verfahren zum Betreiben einer Rotorspinnmaschine be-
reitzustellen, welche eine einfache Einstellung der Ein-

zugsgeschwindigkeiten der mindestens zwei Speisewal-
zen aufweisenden Zuführeinheit ermöglicht, ist vorgese-
hen, dass die Steuereinrichtung eine Einzeleinzugsge-
schwindigkeit einer Speisewalze zur Herstellung eines
Garns mit vorgegebenen Garneigenschaften aus einem
einzelnen, mittels der einen Speisewalze zugeführten
Faserband ermittelt und eine erste Einzugsgeschwindig-
keit der ersten Speisewalze und eine zweite Einzugsge-
schwindigkeit der zweiten Speisewalze derart aufeinan-
der abstimmt, dass die Summe aus der ersten und zwei-
ten Einzugsgeschwindigkeit der Einzeleinzugsge-
schwindigkeit entspricht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rotorspinnmaschine
sowie ein Verfahren zum Betreiben einer Rotorspinnma-
schine mit einer Steuereinrichtung, einer Offenend-Ro-
torspinneinrichtung und einer wenigstens zwei Faser-
bänder in die Offenend-Rotorspinneinrichtung einspei-
senden Zuführeinheit, die

- eine Auflösewalze zum Auflösen von Faserbändern
und

- eine Einspeisevorrichtung mit einer ersten und einer
zweiten, unabhängig voneinander mittels der Steu-
ereinrichtung betreibbaren Speisewalze für ein ers-
tes Faserband und ein zweites Faserband

aufweist.
[0002] Rotorspinnmaschinen mit zwei unabhängig
voneinander betreibbaren Speisewalzen bzw. Speise-
walzenabschnitten einer einzelnen Speisewalze sowie
Verfahren zu deren Betreiben sind in vielfältiger Ausge-
staltung aus dem Stand der Technik bekannt. Derartige
Rotorspinnmaschinen ermöglichen die Einspeisung von
zwei verschiedenen oder zwei gleichen Spinnmaterialien
in die Offenend-Rotorspinneinrichtung, wodurch sich
bspw. sogenannte Effektgarne herstellen lassen, welche
z. B. eine Dickenvariation oder Farbvariationen aufwei-
sen.
[0003] Die Ermittlung der Spinnparameter, wie bspw.
die Fadenabzugsgeschwindigkeit, die Rotordrehzahl so-
wie der ersten und zweiten Einzugsgeschwindigkeit der
ersten und zweiten Speisewalze zur Herstellung eines
gleichmäßigen Garns mit vorgegebenen Garnparame-
tern ist nur mit einem erheblichen Aufwand möglich.
[0004] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Rotorspinnmaschine sowie ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Rotorspinnmaschine bereit-
zustellen, welche eine einfache Einstellung der Einzugs-
geschwindigkeiten der mindestens zwei Speisewalzen
aufweisenden Zuführeinheit ermöglicht.
[0005] Die Erfindung löst die Aufgabe durch ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Rotorspinnmaschine mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch eine Rotor-
spinnmaschine mit den Merkmalen des Anspruchs 5.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den
abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0006] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren ist
vorgesehen, dass zunächst die Steuereinrichtung nach
Vorgabe der Garneigenschaften des herzustellenden
Garns, bspw. durch Eingabe der Garnparameter durch
das Bedienpersonal über eine Bedieneinheit, die Einze-
leinzugsgeschwindigkeit ermittelt, welche zur Herstel-
lung des vorgegebenen Garns mittels nur einer Speise-
walze erforderlich wäre, die nur ein einzelnes Faserband
der Offenend-Rotorspinneinrichtung zuführt. Bei der Ein-
zeleinzugsgeschwindigkeit handelt es sich somit um die
Einzugsgeschwindigkeit, welche zur Herstellung eines
vorgebebenen Garns unter Verwendung einer nur eine

Speisewalze aufweisenden Zuführeinheit erforderlich
wäre.
[0007] Diese Einzeleinzugsgeschwindigkeit wird in der
Steuereinrichtung der Einstellung der ersten Einzugsge-
schwindigkeit der ersten Speisewalze und zweiten Ein-
zugsgeschwindigkeit der zweiten Speisewalze zugrunde
gelegt, nämlich in der Weise, dass die Steuereinrichtung
die erste Einzugsgeschwindigkeit und zweite Einzugs-
geschwindigkeit derart aufeinander abstimmt, dass de-
ren Summe der zuvor ermittelten Einzeleinzugsge-
schwindigkeit entspricht. Bei einer bspw. bedienerseits
durchgeführten Veränderung der ersten Einzugsge-
schwindigkeit wird durch die Steuereinrichtung in auto-
matisierter Weise die zweite Einzugsgeschwindigkeit so
angepasst, dass die Summe aus der ersten und zweiten
Einzugsgeschwindigkeit wieder der zuvor ermittelten
Einzeleinzugsgeschwindigkeit entspricht. Das Bedien-
personal hat somit die Möglichkeit, den Anteil der der
Offenend-Rotorspinneinrichtung zugeführten Faserbän-
der anzupassen, ohne dass es dabei zu Ungleichmäßig-
keiten in dem herzustellenden Garn kommt. Auch wer-
den bei der Zuführung von zwei gleichartigen Faserbän-
dern Masseschwankungen in der versponnenen Faser-
masse verhindert, sodass ein durchgängig gleichmäßi-
ges Garn erzeugt werden kann.
[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet
sich dabei dadurch aus, dass die Ermittlung der Spinn-
parameter, insbesondere die Einzeleinzugsgeschwin-
digkeit in bekannter Weise einfach und zuverlässig er-
folgen kann. Diese Einzeleinzugsgeschwindigkeit wird
dem Betrieb der Zuführeinheit mit mindestens zwei Spei-
sewalzen zugrunde gelegt, wobei das Verhältnis der Ein-
zugsgeschwindigkeiten der einzelnen Speisewalzen
durch die Steuereinrichtung so aufeinander abgestimmt
wird, dass dieses gemeinsam 100 % der Einzeleinzugs-
geschwindigkeit entspricht. Eine Erhöhung der Einzugs-
geschwindigkeit der ersten Speisewalze führt bei einer
zwei Speisewalzen aufweisenden Zuführeinheit zu einer
Verringerung der Einzugsgeschwindigkeit der zweiten
Speisewalze. Das Verhältnis der Einzugsgeschwindig-
keiten zueinander stellt dabei einen weiteren Spinnpa-
rameter dar, welcher bspw. durch das Bedienpersonal
über eine mit der Steuereinrichtung verbundene Bedie-
neinheit eingestellt werden kann.
[0009] Die Anzahl der zur Ermittlung der Einzelein-
zugsgeschwindigkeit zugrundeliegenden Garnparame-
ter ist grundsätzlich frei wählbar. Nach einer besonders
vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist jedoch vor-
gesehen, dass die Steuereinrichtung zur Ermittlung der
Einzeleinzugsgeschwindigkeit die Drehung, den Verzug
und/oder die Garnnummer des herzustellenden Garns
erfasst. Eine Berücksichtigung einer Vielzahl von Garn-
parametern ermöglicht es, mittels der Steuereinrichtung
die Spinnparameter, bspw. die die Führungsgröße dar-
stellende Rotordrehzahl sowie die Geschwindigkeit des
Fadenabzugs und die Einzeleinzugsgeschwindigkeit als
Grundlage für die Einstellung der Einzugsgeschwindig-
keit der ersten und zweiten Speisewalze besonders ex-
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akt zu ermitteln.
[0010] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die Steuereinrichtung ferner
die Faserbandnummern der einzuspeisenden Faserbän-
der erfasst, was in ergänzender Weise die Qualität des
herzustellenden Garns steigert.
[0011] Die Ermittlung der Einzeleinzugsgeschwindig-
keit auf Basis der vorgegebenen Garneigenschaften
kann grundsätzlich in beliebiger Weise erfolgen. Nach
einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist jedoch vorgesehen, dass die Steuereinrichtung
die Einzeleinzugsgeschwindigkeit auf Basis der vorge-
gebenen Garneigenschaften errechnet oder aus einer
Datenbank abruft. Die Einzeleinzugsgeschwindigkeit
lässt sich in einfacher Weise mit bewährten Verfahren
zuverlässig ermitteln. Auch liegen zur Ermittlung der Ein-
zeleinzugsgeschwindigkeit, d. h. der nur eine Speisewal-
ze aufweisenden Zuführeinheit ausreichende Daten vor,
um diese in einfacher Weise in einer Datenbank abrufbar
zur Verfügung stellen zu können.
[0012] Kennzeichnend für die erfindungsgemäße Ro-
torspinnmaschine ist, dass die Steuereinrichtung zur Er-
mittlung einer Einzeleinzugsgeschwindigkeit einer Spei-
sewalze zur Herstellung eines Garns mit vorgegebenen
Garneigenschaften aus nur einem einzelnen, mittels der
nur einen Speisewalze zugeführten Faserbands ausge-
bildet ist. Diese Einzeleinzugsgeschwindigkeit zugrunde
legend ist die Steuereinrichtung ferner dazu ausgebildet,
eine erste Einzugsgeschwindigkeit der ersten Speise-
walze und eine zweite Einzugsgeschwindigkeit der zwei-
ten Speisewalze derart einzustellen, dass die Summe
der ersten und zweiten Einzugsgeschwindigkeiten der
Einzeleinzugsgeschwindigkeit entspricht.
[0013] Die erfindungsgemäße Rotorspinnmaschine
zeichnet sich dabei dadurch aus, dass mittels der Steu-
ereinrichtung in besonders einfacher Weise die zur Her-
stellung des vorgegebenen Garns erforderliche Einze-
leinzugsgeschwindigkeit ermittelt werden kann. Diese
wird in der Steuereinrichtung der Einstellung der Ein-
zugsgeschwindigkeit der einzelnen Speisewalzen zu-
grunde gelegt, wobei die Steuereinrichtung die Einzugs-
geschwindigkeiten derart aufeinander abstimmt, dass
deren Summe der Einzeleinzugsgeschwindigkeit ent-
spricht. Anpassungen einer der Einzugsgeschwindigkei-
ten der Speisewalzen, bspw. durch das Bedienpersonal,
führt somit in automatisierter Weise durch die Steuerein-
richtung zu einer entsprechenden Anpassung der Ein-
zugsgeschwindigkeit der anderen Speisewalze in der
Weise, dass die Summe der Einzugsgeschwindigkeiten
der zuvor durch die Steuereinrichtung ermittelten Einze-
leinzugsgeschwindigkeit entspricht.
[0014] Die erfindungsgemäße Rotorspinnmaschine
erlaubt es somit dem Bedienpersonal in besonders ein-
facher Weise, Anpassungen bei der Faserbandzufüh-
rung vorzunehmen, ohne dass hierdurch die Gleichmä-
ßigkeit des herzustellenden Garns beeinflusst wird.
[0015] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Steuereinrichtung mit einer Bedie-

neinrichtung zur Dateneingabe verbunden ist. Die Be-
dieneinheit ermöglicht es somit dem Bedienpersonal, die
Garnparameter des herzustellenden Garns komfortabel
einzugeben, sodass durch die Steuereinrichtung die
Spinnparameter ermittelt werden können. Auch ermög-
licht die Bedieneinheit die Anpassung der Geschwindig-
keit der einzelnen Speisewalzen durch den Maschinen-
bediener, wobei durch die Steuereinrichtung dann in au-
tomatischer Weise eine entsprechende Anpassung der
nicht angepassten Speisewalze erfolgt.
[0016] Zur Ermittlung der Einzeleinzugsgeschwindig-
keit ist die Steuereinrichtung mit einer Recheneinheit
und/oder einer Datenbank verbunden. Die Rechenein-
heit ermöglicht die rechnerische Ermittlung der Einze-
leinzugsgeschwindigkeiten in bekannter und bewährter
Weise. Die Verwendung einer Datenbank erlaubt der
Steuereinrichtung alternativ oder ergänzend, basierend
auf den Garnparametern des zu erzeugenden Garns die
Spinnparameter abzufragen.
[0017] Die Erfindung wird nachstehend mit Bezug auf
die Zeichnungen erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung eine
mehrere Arbeitsstellen aufweisende Offenend-
Rotorspinnmaschine und

Fig. 2 in einer schematischen Ansicht eine Zuführein-
heit mit zwei Speisewalzen.

[0018] Figur 1 zeigt in einer perspektivischen Darstel-
lung ein Ausführungsbeispiel einer Rotorspinnmaschine
1, mit einer Zentralsteuereinheit 8, die mit einer erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Steuereinrichtung 9 ausge-
stattet ist. Rotorspinnmaschinen weisen bekanntlich eine
Vielzahl von Arbeitsstellen 2 auf, die jeweils unter ande-
rem mit einer Offenend-Rotorspinneinrichtung 3 sowie
einer Spuleinrichtung 4 ausgestattet sind. Zur Einspei-
sung von Fasern in die Offenend-Rotorspinneinrichtung
3 weisen die einzelnen Arbeitsstellen 2 jeweils eine Zu-
führeinheit 11 auf, welche nachfolgend in Figur 2 darge-
stellt ist.
[0019] Die Arbeitsstellen 2 der Rotorspinnmaschine 1
werden durch Serviceaggregate 5 versorgt. Diese die-
nen bspw. dazu, an den Arbeitsstellen 2 eine fertigges-
tellte Kreuzspule 7 gegen eine frische Leerhülse auszu-
tauschen.
[0020] Wie bekannt und daher nicht näher erläutert,
werden in den Offenend-Rotorspinneinrichtungen 3 der
Arbeitsstellen 2 der Rotorspinnmaschine 1 zwei Faser-
bänder 12, 13 die in Spinnkannen 6 sowie an Spulen 27
bevorratet sind, zu einem Garn mit vorgegebenen Gar-
neigenschaften versponnen, die anschließend auf den
Spuleinrichtungen 4 zu Kreuzspulen aufgewickelt wer-
den. Zur Steuerung der Rotorspinnmaschine 1 sowie der
einzelnen Arbeitsstellen 2 weist die Rotorspinnmaschine
1 die zentrale Steuereinheit 8 auf, die mit einer erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Steuereinrichtung 9 ausge-
stattet ist. Über eine Bedieneinheit 10 besteht für den
Anlagenbediener die Möglichkeit, Garnparameter des
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herzustellenden Garns einzugeben sowie Spinnparame-
ter abzulesen sowie zu verändern.
[0021] Die Steuereinrichtung 9 dient auch zur Steue-
rung der schematisch in Figur 2 dargestellten Zuführein-
heit 11 zum Einspeisen von Fasern aus wenigstens zwei
Faserbändern 12, 13 in die Offenend-Rotorspinneinrich-
tung 3. Dabei weist die Zuführeinheit 11 zwei getrennt
voneinander durch die Steuereinrichtung 9 antreibbare
Speisewalzen 16, 17 zum Zuführen von Faserbändern
12, 13 sowie eine Auflösewalze 14 zum Vereinzeln der
Faserbänder 12, 13 in Einzelfasern auf. Die Drehachse
15 der Speisewalzen 16, 17 und die nicht dargestellte
Drehachse der nur abschnittsweise gezeigten Auflöse-
walze 14 verlaufen parallel zueinander.
[0022] Die Speisewalzen 16, 17 weisen einen ersten
Walzenabschnitt 18 und einen zweiten Walzenabschnitt
19 auf, die jeweils zur Zuführung eines Faserbands 12,
13 vorgesehen sind. Beide Walzenabschnitte 18, 19 sind
identisch zueinander gebildet und weisen dabei insbe-
sondere eine identische Form und Größe auf. Um das
jeweils zugeführte Faserband 12, 13 besser abrollend
zu transportieren, weisen beide Walzenabschnitte 18, 19
jeweils eine linienartige Profilierung auf.
[0023] Die erste Speisewalze 16 und die zweite Spei-
sewalze 17 sind über hier nicht dargestellte Antriebe ge-
trennt voneinander über die Steuereinrichtung 9 antreib-
bar. Zur Ermittlung der Einzugsgeschwindigkeiten der
ersten Speisewalze 16 und zweiten Speisewalze 17 er-
fasst die Steuereinrichtung 9 zunächst Garnparameter
eines herzustellenden Garns, insbesondere den Verzug,
die Drehung, die Garnnummer und die Faserbandnum-
mer eines zuzuführenden Faserbands. Hierauf basie-
rend ermittelt die Steuereinrichtung 9 für den Fall einer
nur eine Speisewalze 16, 17 zur Zuführung eines Faser-
bands 12, 13 aufweisenden Zuführeinheit 11 die notwen-
dige Einzeleinzugsgeschwindigkeit der einzelnen Spei-
sewalze 16, 17. Diese Einzeleinzugsgeschwindigkeit
dient der Steuereinrichtung 9 als Bezugsgröße zur An-
steuerung der beiden Speisewalzen 16, 17 der Zu-
führeinheit 11. Dabei entspricht die Summe der Einzugs-
geschwindigkeiten der beiden Speisewalzen 16, 17 der
zuvor durch die Steuereinrichtung 9 ermittelten Einze-
leinzugsgeschwindigkeit. In dem Verhältnis, in dem die
Einzugsgeschwindigkeit einer Speisewalze 16, 17 durch
das Bedienpersonal abgesenkt oder gesteigert wird, er-
höht oder erniedrigt die Steuereinrichtung 9 die Einzugs-
geschwindigkeit der anderen Speisewalze 16, 17.
[0024] Um eine sichere Zuführung der Faserbänder
12, 13 zu den Speisewalzen 16, 17 und einen zuverläs-
sigen Transport mittels der Speisewalzen 16, 17 zu ge-
währleisten, ist ein Führungselement 20 mit einem Zu-
führabschnitt 21 in Zuführrichtung der Speisewalzen 16,
17 angeordnet, wobei der Zuführabschnitt 21 eben ge-
bildet ist und eine den Speisewalzen 16, 17 gegenüber-
liegende, in die Ebene des Zuführabschnitts 21 abge-
senkte Speisemulde 22 aufweist. Zwischen der Speise-
mulde 22 und den Speisewalzen 16, 17 befindet sich ein
Spalt 23, in dem die Faserbänder 12, 13 an die rotieren-

den Speisewalzen 16, 17 transportiert werden.
[0025] Im Zuführabschnitt 21 ist unmittelbar vor den
Speisewalzen 16, 17 ein Führungsgehäuse 24 angeord-
net, das jedes der beiden zu einem der Walzenabschnitte
18, 19 zugeführtes Faserband 12, 13 zu drei Seiten um-
gibt, sodass gemeinsam mit der ebenen Oberfläche des
Zuführabschnitts 21 als vierte Seite ein geschlossener
Führungstunnel 25, 26 für jedes der beiden Faserbänder
12, 13 gebildet wird. Dabei ist der erste Führungstunnel
25 länger als der zweite Führungstunnel 26, damit das
von der Unterseite des Führungselements 20 aus einer
Spinnkanne 6 her zugeführte erste Faserband 12 nicht
mit dem von der Oberseite des Führungselements 20
von einer Spule 27 her zugeführten zweiten Faserband
13 in Kontakt gelangen kann, wodurch eine vollständig
unabhängige Zuführung beider Faserbänder 12, 13 er-
reicht wird.
[0026] Schließlich weist das einstückig gebildete Füh-
rungselement 20 einen der Speisemulde 22 nachfolgen-
den Auflösewalzenabschnitt 28 auf, der sich abschnitts-
weise entlang der Drehrichtung der Auflösewalze 14 mit
gleichbleibendem Abstand entlang der Oberfläche der
Auflösewalze 14 erstreckt. Durch den dabei gebildeten
Zwischenraum zwischen dem Auflösewalzenabschnitt
28 und der Oberfläche der Auflösewalze 14 wird sicher-
gestellt, dass die von den Speisewalzen 16, 17 zugeführ-
ten Faserbänder 12, 13 an der Oberfläche der Auflöse-
walze 14 zuverlässig zu Einzelfasern vereinzelt werden.

Bezugszeichenliste

[0027]

1 Rotorspinnmaschine
2 Arbeitsstellen
3 Offenend-Rotorspinneinrichtung
4 Spuleneinrichtung
5 Serviceaggregat
6 Spinnkanne
7 Kreuzspule
8 Zentralsteuereinheit
9 Steuereinrichtung
10 Bedieneinheit
11 Zuführeinheit
12 Faserband
13 Faserband
14 Auflösewalze
15 Drehachse
16 Speisewalze
17 Speisewalze
18 erster Walzenabschnitt
19 zweiter Walzenabschnitt
20 Führungselement
21 Zuführabschnitt
22 Speisemulde
23 Spalt
24 Führungsgehäuse
25 Führungstunnel
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26 Führungstunnel
27 Spule
28 Auflösewalzenabschnitt

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Rotorspinnmaschine
(1) mit einer Steuereinrichtung (9), einer Offenend-
Rotorspinneinrichtung (3) und einer wenigstens zwei
Faserbänder (12, 13) in die Offenend-Rotorspinn-
einrichtung (3) einspeisenden Zuführeinheit (11), die

- eine Auflösewalze (14) zum Auflösen von Fa-
serbändern (12, 13) und
- eine Einspeisevorrichtung mit einer ersten und
einer zweiten, unabhängig voneinander mittels
der Steuereinrichtung (9) betreibbaren Speise-
walze (16, 17) für ein erstes Faserband (12) und
ein zweites Faserband (13)

aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung (9)

- eine Einzeleinzugsgeschwindigkeit einer Spei-
sewalze (16, 17) ermittelt, die zur Herstellung
eines Garns mit vorgegebenen Garneigen-
schaften aus einem einzelnen, mittels der einen
Speisewalze (16, 17) zugeführten Faserband
(12, 13) erforderlich wäre und
- eine erste Einzugsgeschwindigkeit der ersten
Speisewalze (16) und eine zweite Einzugsge-
schwindigkeit der zweiten Speisewalze (17) der-
art aufeinander abstimmt, dass die Summe aus
der ersten und zweiten Einzugsgeschwindigkeit
der Einzeleinzugsgeschwindigkeit entspricht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinrichtung (9) zur Ermitt-
lung der Einzeleinzugsgeschwindigkeit die Dre-
hung, den Verzug und/oder die Garnnummer des
herzustellenden Garns erfasst.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (9) die
Faserbandnummern der einzuspeisenden Faser-
bänder (12, 13) erfasst.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (9) die Einzeleinzugsge-
schwindigkeit auf Basis der vorgegebenen Garnei-
genschaften errechnet oder aus einer Datenbank
abruft.

5. Rotorspinnmaschine (1) mit einer Steuereinrichtung
(9), einer Offenend-Rotorspinneinrichtung (3) und

einer wenigstens zwei Faserbänder (12, 13) in die
Offenend-Rotorspinneinrichtung (3) einspeisenden
Zuführeinheit (11), die

- eine Auflösewalze (14) zum Auflösen von Fa-
serbändern (12, 13) und
- eine Einspeisevorrichtung mit einer ersten und
einer zweiten, unabhängig voneinander mittels
der Steuereinrichtung (9) betreibbaren Speise-
walze (16, 17) für ein erstes Faserband (12) und
ein zweites Faserband (13)

aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung (9)

- zur Ermittlung einer Einzeleinzugsgeschwin-
digkeit einer Speisewalze (16, 17) ausgebildet
ist, die zur Herstellung eines Garns mit vorge-
gebenen Garneigenschaften aus einem einzel-
nen, mittels der einen Speisewalze (16, 17) zu-
geführten Faserband (12, 13) erforderlich wäre,
und
- derart zur Einstellung einer ersten Einzugsge-
schwindigkeit der ersten Speisewalze (16) und
einer zweiten Einzugsgeschwindigkeit der zwei-
ten Speisewalze (17) ausgebildet ist, dass die
Summe aus der ersten und zweiten Einzugsge-
schwindigkeit der Einzeleinzugsgeschwindig-
keit entspricht.

6. Rotorspinnmaschine (1) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (9) mit
einer Bedieneinheit (10) zur Dateneingabe verbun-
den ist.

7. Rotorspinnmaschine (1) nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (9) mit einer Recheneinheit und/oder einer Da-
tenbank verbunden ist.
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